
34 der Beilagen zu den steriographischen Protokollen des Nationalrates XIV. GP 

17. 11. 1975 

Regierungsvorlage 

ABKOMMEN 
zwischen der Republik österreich und der 
Sozialistischen Föderativen Republik Jugo­
slawien über die Gleichwertigkeit der Reife-

zeugnisse 
Die Republik Osterreich und die Sozialistische 

Föderative Republik Jugoslawien haben, 
um der Jugend beider Staatien fr·eien Zugang 

zu den geistigen GülJern der beiden StaalJen zu 
gewähren, 

folgendes vereinbart: 

Artikel 1 

1. Jeder der beiden Vertragsstaaten erkennt für 
die Zulassung zu den in 'seinem Gebiet gelegenen 
Universitätlen, falls diese Zulassung der staat­
lichen Kontrolle unterliegt, die Gleichwertigkeit 
der im' Gebiet des anderen Vertragsstaates aus­
gestellten Zeugnisse an, der,en Besitz für den 
Inhaber die Voraussetzung für die Zulassung zu 
den ,entsprechenden Anstalten des Landes, in 
dem diese Zeugnisse ausgestellt wurden, bildet. 
In den beiden Vertragsstaaten sind für die Zu­
lassung zu den einzelnen Studienrichtungen be­
ziehungsweise Fachrichtungen die Vorschriften 
tenes Vertragsstaates anzuwenden, in dem diese 

. Zulassung beantragt wird. 

SPORAZUM 
izmedju Socijalisticke Federativne Repu­
blike Jugoslavije i Republike Austrije 0 

ekvivalenciji svedocanstava 0 zavrsnom 
ispitu srednje skole 

Republika Austrija i Sodjalisticka Federativna 
Republika Jugoslavija, u dlju da omladini obeju 
drzava obezbede slobodan pristup duhovnim 
dobrima obeju drzava, ugovorili su siedece: 

Clan 1 

1. Svaka od obeju drzava ugovornica priznaje 
za prijem na univerzitete koji se nalaze na njenoj 
teritoriji - kada je t~j prijem podlozan drzavnom 
nadzoru - ekvivalendju svedocanstava izdatih na 
teritoriji druge drzave ugovornice, dje posedo­
vanje pruza imaodma preduslov za prijem u' odre­
djene ustanove zemljeu kojoj su ta svedocanstva 
izdata. U obe se drzave ugovornice za prijem na 
pojedine smerove odnosno usmerenja imaju 
primenjivati propisi one drzave ugovornice ti 
kojoj se ovaj prijem trazi. . 

2. Die Zulassung zu den einzdnen Univer- 2. Prijem na svakom univerzitetu obavice se 
sitäten ,erfolgt nach Maßgabe der verfügbaren u granicama raspolozivih mesta. 
Plätze. 

3. Unterliegt die Zulassung zu den Univer­
sitäten im Gebiet eines Vertrag5staates nicht der 
staatlichen Kontrolle, so hat der betreffende 
Vertragsstaat diesen Universitäten den Wortlaut 
dieses Abkommens zu übermitlJeln und sich da­
für einzus·etzen, daß die genanntien Universitäten 
die in den vorstehenden Ziffern niedergelegten 
Grundsätze anll!ehmen. 

Artikel 2 

Die Vertragsstaaten werden einan,der inner­
halb eines Jahres nach InkrafttrelJen dieses Ab­
kommens schriftliche Mitteilung über die zur 
Durchführung aer Bestimmungen des vorstehen­
den Artikels getroffenen Maßnahmen zukommen 
lassen. 

3. Ne podleze li prijem na' univerzitete koji 
se nalaze na teritoriji jedne drzave ugovornice 
dizavnom nadzoru, bnda ce doticna drzava ugo­
vornica dostaviti tim univerzitetina tekst ovog 
Sporazuma i zaloziti se dlj. pomenuti univerziteti 
prihvate nacela izneta u prethodnim tackama. 

Clan 2 

Drzave ugovornice ce se u toku godine dana 
posle stupanja na snagu ovoga Sporazuma uza­
jamno pismeno obvestiti o· preduzetim merama 
za sprovodjenje o~redaba prethodnog clana. 
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2 34 der Beilagen 

Artikel 3 

In diesem Abkommen bedeutet: 

a) der Ausdruck "Zeugnis" 'a[l.e Zeugnisse, 
Bescheinigungen oder sonstigen Urkun­
den - ohne Rücksicht auf die Form der 
Ausstellung oder Registnierung '-, die dem 
Inhaber beziehungsw1eise dem Beteiligten 
das Recht verleihen, seine Zulassung zu 
einer Universität zu verlangen; 

b) der Ausdruck "Universitäten": 

i) die Univ'ersitäten; 

ii) die Institute, denen von dem Ver­
,tragsstaat, in dessen Gebiet sie gelegen 
sind, Hochschulcharakter zuerkannt 
wird. 

Artikel 4 

Für' die Beratung alLer Fragen, die sich aus 
diesem Abkommen erg.eben, wird eine StändIge 
Exper:enkommission eingesetzt werden, die aus 
je drei von jedetp der beiden Vertragsstaaten 
zuerrennenden Mitgliedern bestehen wird. Die 
Liste der Mitglieder wird dem anderen Ver­
tragsstaat auf diplomatischem Wege übermittelt 
werden. Jeder der beiden Vertragsstaaten kann 
Berate: beiziehen. Die Ständig'e Expertlenkom­
mission wird auf Wunsch eines der Vertrags-

'staaten, jedoch mindestens einmal jährlich, zu 
einer ~;itzung zusammentreten. Der Tagungsort 
wird jtWleils vereinbart werden. 

Artikel 5 

Clan 3 

U ovom Sporazumu znaee: 

a) izraz "svedoeanstvo" sva svedoeanstva, 
potvrde ili neka druga uverenja-nezavisno 6d 
oblika ispostavljanja ili registrovanja-koji nosi­
oeu ili zainteresovanom daju pravo da zahteva 
prijem na neki univerzitet; 

b) izraz "univerzitet": 

1, univerzitete, 

2, institute kojima je od- drzave ugovor­
niee, na eijoj se teritoriji nalaze, priznat 
visokoskolski karakter. 

Clan 4 

Za savetovanje 0 svim pitanjima koja proizi­
laze iz ov6ga Sporazuma obrazovaee se Stalna 
komisija strucnjaka. Komisija ce se sastojati od 
po tri dana koje ce imenovati svaka od dveju 
drzava ugovornica. Spisak danova ce se drugoj 
drzavi ugovornici dostaviti diplomatskim putern. 
Svaka od dveju drzava ugovornica moze poz­
vati savetnike. Stalna komisija strucnjaka sastace 
se na 8ednicu po zelji jedne od drzava ugovotniea, 
a najmanje jednom godisnje. Mesto savetovanja 
ugovoriee se svaki put. 

Clan 5 

1. Di·eses Abkommen bedarf der Ratifikation 1. Ovaj Sporazurn podleze ratifikaciji i stupa 
und tr,:tt sechzig Tage nach Austausch der Ra- na snagu 60 dana posle razmene ratifikacionih 
tifikationsurkunden in Kraft. instrumenata. 

2. 'Dieses Abkommen wird auf unbegr.enzte 
Dauer 5eschlossen. Es kann jederzeit von einem 
der Vertragsstaaten schriftlich auf diplomatischem 
Wege gekündigt werden. Die Kündigung tritt 
ein Jahr nach Einlangen der Notifikation beim 
andefleL Vertragsstaat in Kraft. 

Zu Urkund dessen haben die gefertigten Be­
vollmächtigten das vorliegende Abkommen 
unterzelchnet und mit Siegeln versehen. 

Gescbehen zu Wien, am 27. März 1974, in 
zwei Urschriften in deutscher und serbokroati­
scher Sj)rache, wobei beide Texte in gleich::r 
W,ei,se v.~rbindlich sind. 

Für di,e Republik österreich: 

Rudolf Kirchschläger m. p. 

Für die Sozialistische Föderative Republik Jugo­
slawien: 

Gustav Vlahov m. p. 

2. Ovaj Sporazurn se zakljueuje na neogra­
niceno vreme. Svaka drzava ugovorniea moze 
otkazati ovaj Sporazurn drugoj drzavi oguvor­
nici pismeno diplomatskim putern. Otkaz stupa 
na snagu jednu godinu posle dana kada druga 
drzava' ugovornica primi notifikaciju. 

Za verodostojnost ovoga, priznati opunomo­
cenici potpisali su ovaj Sporazurn i overili peea­
tom. 

Sacinjeno uBeeu,dana 27. mart 1974 u dva 
originalna primerka na srpsko hrvatskom i 
nemaekom jeziku, s tim 8tO su oba teksta auten­
ticna. 

Za Socijalisticku Federativnu 
Republiku Jugoslaviju 

Gustav Vlahov m. p. 

Za Republiku Austrija: 

Rudolf Kirchschläger m. p. 
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Erläuterungen 

Allgemeiner ,Teil: 

Bei dem vorliegenden Abkommen handelt es 
sich um ein.e:r. ges'etzesergänzenden Staatsver­
trag, es bedad somit gemäß Art. 50 Abs. 1 
des Bundesverfassungsgesetzes der Genehmigung 
durch den Nationalrat. Keine der Bestimmun­
gen hat v'erfassungsändernden oder verfassungs­
ergänzenden Charakter. Di,e Erlassung eines be­
sonderen Bundesgesetzes - im Sinne des Art. 50 
Abs. 2 des Bundesverfassungsg,esetZies in der gel­
tenden Fassung - ist nicht notwendig. 

Das Abkommen entspricht 'sowohl dem Text 
als auch dem I~halt nach im wesentlichen der 
von öster,reich ratifizierten Europäisch,en Kon­
v~ntio~ über die Gleichwertigkeit der Reifezeug­
mss,e (m der Folge: Europäische Konvention), 
BGBl. Nr. 44/1957. 

Der Text der Europäisch,en Konvention hat 
in der Anwendung in Europa, an den Hoch­
schulen und in der Staatenpraxis, zwei grund­
sätzliche Probleme aufgeworfen, nämlich (1) die 
Frage der sprachlichen Vorauss,etzungen und (2) 
der speziellen Zulassungsvoraussetzungen zu 
ei~zelnen Studienrichtungen. Währ,end nun die 
Frage der sprachlichen Voraussetzung,en für di'e 
Zulassung zu den Hochschulen durch die Be­
stimmungen über die Unterrichtssprache, in 
österreich darüber hinaus durch § 7 Abs. 9 
Allgemeines Hochschul-Studi,engesetz,BGBl. 
Nr. 177/1966, zu lösen sind, haben die Kon­
ventionsstaaten - der Europäischen Konvention 
daJs zweite Problem durch eine klarstellende Emp­
fehlung in dem Sinne gelöst, daß der Text der 
Europäischen Konvention nur die' allgemeinen 
Voraussetzungen für die Zulassung zu den Uni­
versitäten und Hochschulen (in österreich 
"Immatrikulation") regelt und daher nicht die 
spezifischen fachlichen Voraussetzungen für die 
Zulassung zu einzelnen Studienrichtung,en be­
trifft. Auch in der Praxis, sowohl der Konven­
tionsstaaten und der österreichischen Hochschulen, 
galt es seit Inkrafttreten der Europäischen Kon­
vention als unbestritten, daß diese besonderen 
Studien voraussetzungen von der Europäischen 
Konvention nicht erfaßt sind, d. h. daß auch 
der Inhalt eines Konventionszeugnisses allenfalls 
zusätzliche Vorauss,etzungen, die von Inhabern 

inländisch'er Reifezeugnisse gefordert werden (in 
österreich auf Grund der Hochschulberechti­
gungsverordnung), nachzuweisen haben. Dies liegt: 
im Sinne der weiteren Empfehlung des Europa­
rates, wonach die Anwendung der Europäischen 
Konvention zu einer Gleichstellung, nicht aber 
zu einer Besserstellung des Inhabers eines Kon­
ventionszeugnisses gegenüber den Inhabern eines 
inländischen Reifezeugnisses führen darf. Diese 
klarstellenden Empfehlungen des Europarates 
gehen auf eine Erhebung der Staatenpraxis und 
auf ausführliche Beratung.en des ~tändigen Ko­
mitees des Europarates für Hochschulbildung 
und Forschung in den Jahl'en 1972 bis 1974 
zurück und wurden in Dok. CCC/ESR (74) 20 
veröffentlicht. . 

Diese Erwägungen sind auch auf das vorlie­
gende Abkommen anwendbar. Das bedeutet, daß 
die Inhaber eines Reifezeugnisses gemäß diesem 
Abkommen so behandelt werden wie die Inhaber 
von Reifezeugniiss·en der Signatarstaaten der 
Europäischen Konvention. 

Besonderer Teil: 

Zu Art. 1 Abs. 1: 

Der letzte Satz stellt klar, daß zwischen der 
allgemeinen Zulassung auf Grund des Reifezeug­
nisses und den' besonderen fachlichen Zulassungs­
bedingungen zu einzelnen Studienrichtungen zu 
untJerscheiden ist, wobei die zu fordernden be­
sonderen Voraussetzungen von der Type des 
~eifeZieugnisses abhängen. Daraus folgt, daß die 
Reifezeugnisse gemäß diesem Abkommen grund­
sätzlich den österreichischen Reif.ezeugnissen für 
di,e Immatrikulation gleichwertig sind, daß aher 
die Inhaber Zusatz- oder Ergänzungsprüfungen 
gemäß der Hochschulberechtigungsverordnung 
ablegen müss,en, wenn die Inhaber der ,entspre­
chenden Type des inländisch'en ReifeLJeugnisses 
solche Nachweise erbringen müssen. 

Diese Bestimmung des Abkommens bedeutet 
auch die Anwendung des § 7 Abs. 9 Allgemeines 
Hochschul-Studiengesetz, BGBl. Ne. 177/1966, 
wonach der Inhaber eines Reifezeugnisses gemäß 
diesem Abkommen die deutsche Sprache in ,einem 
ausreichenden Maße beherrschen muß. 

34 der Beilagen XIV. GP - Regierungsvorlage (gescanntes Original) 3 von 4

www.parlament.gv.at



4 34 de~ Beilagen 

Zu Art. 2: 

Diese Vorschrift entspricht sowohl dem § 7 
Abs. ~ Allgemeines Hochschul-Studiengesetz, 
BGBL Nr. 177/1966, als auch der Europäischen 
Konvention. 

Zu Art. 3: 

Die Legaldefinitionen folgen den Definitionen 
der Europäischen Konvention., In d~esem Zu-, 
sammenhang ist darauf hinzuweisen, daß ein 
österreichisches R<eifezeugnis gesamtstaatliche 
Wirkungen hat und berechtigt, zu allen Uni­
V'ersitäten und Kunsthochschulen in österreich 
sowie zur Akademie der bildenden Künste' in 
Wien zugelassen zu werden. Das bedeutet, daß 
,ein jugoslawisches Reifezeugnis nur dann unter 
die Bestimmungen q.es Abkommens fällt, wenn 

Zu Art. 3 lit. b (ii) 

Hochschulcharakter im Sinne dieses Abkom­
mens haben in Österreich die in § 11 Univer­
sitäts-Organtsationsgesetz vom 11. April 1975, 
BGBL Nr. 258/1975, angeführten Universitäten 
sowie die Kunsthochschulen und die Akademie 
der bildenden Künste in Wien, soweit sie das 
Allgemeine Hochschul-Studiengesetz und beson­
dere Stud~engesetze anzuwenden haben, d. h. 
daß in Jugoslawien jene Institute für Österreich 
Hochschulcharakter besitzen, die diesen öster­
reichischen Hochschulen in der Aufgabenstellung, 
in der Studj,engestaltung ,einschließlich der Stu­
dien abschlüsse entsprechen. 

Zu Art. 4: 

,es ebenfalls gesamtJstaatliche Wirkung hat. Sollt,e Die ständig'e Expertenkommission wird alle 
ein Reifezeugnis nur in 'einzelnen Teilrepubliken Fragen aus diesem Abkommen zu beraten und 
für den Zugang zu Hochschulen wirksam sein, den zuständigen staatlichen Stellen Empf,ehlungen 
so fällt es nicht un'ber dieses Abkommen. . vorzulegen haben. 
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